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Regierungsrätin Franziska Roth spricht von
«unhaltbaren Zuständen», die herrschten,
seit die Krankenkassen die Kosten für Pflege-
material nicht mehr übernehmen. Das De-
partement Gesundheit und Soziales (DGS)
wolle Leistungserbringer wie Pflegeheime
und Spitex deshalb unterstützen und eine
gute Lösung finden, sagte Roth am Montag
anlässlich einer gemeinsamen Medienkonfe-
renz von Kanton, Gemeinden, Spitex und
dem Verband der Aargauischen Pflegeinsti-
tutionen (Vaka).

Auslöser für die «unhaltbaren Zustände»
ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.
Die Richter haben letztes Jahr eine Klage der
Krankenkassen gutgeheissen. Das Urteil hält
fest, dass Pflege- und Wundmaterialien Teil
der Pflegeleistung seien und deshalb nicht
mehr separat abgerechnet werden könnten.
Die neue Praxis führt nur bei den Aargauer
Pflegeheimen zu Ertragsausfällen in der Hö-
he von mehr als vier Millionen Franken pro
Jahr. Dazu kommen Rückforderungen für die
Jahre 2015 bis 2017, die einige Krankenkassen
geltend machen (AZ berichtete).

Vorgehen der Kassen «unzulässig»
Die Kosten müssten die Gemeinden als

Restfinanzierer übernehmen. Mit der Folge,
dass die Bevölkerung doppelt bezahlt: als
Prämien- und Steuerzahler. «Das ist unhalt-
bar», sagte Renate Gautschy, Präsidentin der
Aargauer Gemeindeammännervereinigung.
«Die nationale Politik und die Krankenkassen
müssen handeln.»

Seitens Kanton hat das Gesundheitsdepar-
tement im Mai ein Rechtsgutachten in Auf-
trag gegeben. Dieses sollte klären, ob die
Krankenkassen die Vergütungen von Pflege-
material per 2018 überhaupt einstellen dür-
fen, obwohl sie dafür Prämien erhalten. Eine
Frage, die sich nicht «messerscharf» beant-
worten lasse, schreiben die beiden Anwälte.
Die Krankenkassen dürfen die Vergütungen
einstellen, wenn sie dem Legalitätsprinzip

den Vorrang geben. Gewichten sie den Ver-
trauensschutz höher, dürfen sie die Vergü-
tungen nicht einstellen. Was heisst das?

Grundsätzlich geht das Legalitätsprinzip
vor. Doch es gibt Ausnahmen. Und mit die-
sen Ausnahmen argumentiert der Kanton.
Das Vorgehen der Krankenkassen sei «unzu-
lässig», sagte Roth. «Es geht nicht darum,
sich über einen Gerichtsentscheid zu stellen,
sondern darum, den Vertrauensschutz in
diesem Fall höher zu gewichten als die
Rechtsdurchsetzung.» Der Vertrauensschutz
ist in der Bundesverfassung geregelt und
kann bewirken, dass ein Gesetz nicht ange-
wendet wird. Dann nämlich, wenn eine Be-
hörde eine Zusicherung gegeben hat, obwohl
diese Zusicherung im Widerspruch zum Ge-
setz steht.

Im Rechtsgutachten wird dem Bundesamt
für Gesundheit (BAG) widersprüchliches Ver-
halten vorgeworfen. Das BAG habe seit Jah-
ren die Prämienhöhe nicht beanstandet, ob-
wohl darin auch Materialkosten veranschlagt

waren. Gleichzeitig habe das BAG seit 2012
verlauten lassen, mit den Beiträgen an die
Pflegeleistungen seien sowohl Lohn- als auch
Sachkosten abgegolten.

Auf Basis des rechtlichen Gutachtens ver-
langt der Kanton nun zusammen mit den Ge-
meinden und Verbänden, dass die Kranken-
kassen das Pflegematerial bis und mit 2018
bezahlen und auf Rückforderungen verzich-
ten. Sollten die Kassen die Zahlungen verwei-
gern, würde der Kanton den Rechtsweg be-
schreiten. Auf das Jahr 2019 sollen die Pflege-
tarife in der Krankenpflegeleistungsverord-
nung erhöht werden. Und zwar um die auf-
gelaufene Teuerung seit 2011 sowie die
Kosten für Pflegematerialien.

Die GLP Aargau zeigt sich in einer Mittei-
lung erfreut über das gemeinsame Vorgehen.
Gefordert seien nun die Bundespolitiker. Die
GLP erwartet, dass «ihnen Kanton und Ge-
meinden genauso am Herzen liegen wie die
oft besser organisierten und kräftig lobbyie-
renden Versicherungen».

Roth kämpft gegen die Kassen
Pflege Krankenkassen bezahlen
das Pflegematerial nicht mehr.
Das akzeptieren Gemeinden,
Kanton und Verbände nicht.
Sie wehren sich gemeinsam.
Wenn nötig bis vor Gericht.

VON NOEMI LEA LANDOLT

«Der Vertrauens-
schutz ist in
diesem Fall höher
zu gewichten als
die Rechtsdurch-
setzung.»
Franziska Roth 
Gesundheitsdirektorin (SVP)

«Wir wollen die Leistungserbringer unterstützen», sagte Regierungsrätin Franziska Roth vor den Medien.  CLAUDIO THOMA

Die Wortwahl im Bericht der Justizvoll-
zugsanstalt Lenzburg ( JVA) über die
Jahre 2016 und 2017 ist direkt. Da heisst
es zum Beispiel: In die beiden Sicher-
heitstrakte «werden immer wieder Ge-
fangene eingewiesen, die, salopp for-
muliert, niemand haben will, und die,
objektiv betrachtet, überall am fal-
schen Ort sind». Für das Vollzugsperso-
nal gelte es deshalb, «Eingewiesene mit
destruktiven, oft unerklärlichen Verhal-
tensweisen auszuhalten». In den Hoch-
sicherheitsabteilungen befinden sich
die Straftäter in Einzelhaft. Die Mitar-
beitenden müssen einerseits die Sicher-
heit gewährleisten und andererseits
darauf hinarbeiten, im Verhalten der
eingewiesenen Gefangenen einen Ver-
änderungsprozess einzuleiten. Mit dem
Ziel, die Häftlinge in den Sicherheits-
trakt II und später in den Normalvoll-
zug zu integrieren oder auf die Zeit
nach ihrer Strafe vorzubereiten. Keine
einfache Aufgabe.

Für manche Gefangenen im Sicher-
heitstrakt I seien solche Perspektiven
«unrealistisch», heisst es im Jahresbe-
richt. Es handle sich oft «um gemeinge-
fährliche Menschen mit massiven Per-

sönlichkeitsstörungen und weiteren
psychischen Krankheitsbildern». Man-
che von ihnen hätten «wenig bis keine
Hoffnung, irgendeinmal in ein offene-
res Regime versetzt zu werden». Die
Mitarbeitenden in den Sicherheitsabtei-
lungen seien deshalb immer wieder ge-
fordert, Wege zu finden, «um mit die-
sen Menschen, die buchstäblich nichts
zu verlieren haben, tragfähige Bezie-
hungen aufzubauen».

Wie gefährlich die Situationen für die
Mitarbeitenden werden können, zeigt
die Anzahl tätlicher Angriffe auf das
Vollzugspersonal. Im Sicherheitstrakt I
kam es in den letzten zwei Jahren zu
zehn Angriffen. «Eine ausserordentlich
hohe Anzahl», heisst es im Bericht. Im
Sicherheitstrakt II hingegen sei es «er-
freulicherweise zu keinen tätlichen An-
griffen gekommen». Für die tägliche
Arbeit in den beiden Sicherheitsabtei-
lungen sei das Selbstverteidigungstrai-
ning deshalb «unverzichtbar».

Nicht aus Urlaub zurückgekehrt
In den letzten zwei Jahren kam es zu

18 Eintritten und 19 Austritten in den
Sicherheitstrakt I. Zwei Gefangene wur-
den direkt in ihr Heimatland ausge-
schafft. Einer wechselte in die Psychia-
trische Klinik Rheinau, einer verstarb
nach längerer Krankheit in der Bewach-
station des Inselspitals Bern. Vier Ge-
fangene wurden in den Sicherheitstrak-
t II versetzt, acht in andere Abteilungen
mit erhöhter Sicherheit. Drei Häftlinge
konnten in den Normalvollzug wech-
seln. Dass Gefangene direkt aus dem Si-
cherheitstrakt I in den Normalvollzug
wechseln können zeigt, dass «mit sorg-

fältiger, aufmerksamer Arbeit auch in
zunächst hoffnungslos erscheinenden
Fällen ermutigende Veränderungen
möglich sind», heisst es im Bericht.

In den letzten zwei Jahren kam es in
Lenzburg zwar zu keinem Ausbruch,
aber die JVA verzeichnete insgesamt
vier «negativ verlaufende Urlaube».
Zwei Häftlinge kehrten nicht aus dem
Urlaub zurück. Sie wurden später von
der Polizei aufgegriffen und wieder ver-
haftet. Zwei andere wurden nach dem
Hafturlaub positiv auf Alkohol getestet.

Ansonsten waren die letzten Jahre
geprägt von der Gesamtsanierung der
Strafanstalt. Im August 2017 wurde das
neue Haus B mit 60 zusätzlichen Plät-

zen in Betrieb genommen. Damit
kommt das Gefängnis Lenzburg auf ei-
ne maximale Kapazität von 380 Perso-
nen. Das Haus B war bereits «nach we-
nigen Wochen zu 90 Prozent belegt»,
schreibt die Gefängnisdirektion.

Junge Flüchtlinge in Kurzhaft
Am meisten Inhaftierte, nämlich 331,

lebten Mitte Dezember im Gefängnis.
Insgesamt gab es letztes Jahr 1989 Ein-
und Austritte – rund 400 mehr als
2016. Im Zusammenhang mit den stei-
genden Zahlen von Asylsuchenden
stellte die Strafanstalt «eine spürbare
Zunahme an kurzen, ein- bis zweitägi-
gen Gefängnisaufenthalten von unbe-

gleiteten minderjährigen Asylsuchen-
den fest». Hingegen seien die Zahlen
für längere Haftstrafen bei Jugendli-
chen im Vergleich zu den Vorjahren
leicht rückläufig. In der Untersuchungs-
abteilung für Frauen blieben die Ein-
und Austritte gegenüber den Vorjahren
praktisch unverändert. Ende 2017 wa-
ren in Lenzburg 229 ausländische Ge-
fangene aus 49 Nationen inhaftiert. Die
meisten von ihnen kommen aus Alba-
nien (25), Kosovo (23) und Rumänien
(22). In den letzten sechs Jahren konnte
ein Anstieg von Rumänen, Italienern,
Eritreern und Türken festgestellt wer-
den. Zurückging die Anzahl Gefangener
aus Tunesien und Nigeria.

Ausserordentlich viele Angriffe gegen Mitarbeiter
Gefängnis Lenzburg Selbst-
verteidigungstraining ist für
die Arbeit im Sicherheitstrakt
unverzichtbar. Der Jahres-
bericht gibt einen Einblick in
den Alltag hinter Gittern.

VON NOEMI LEA LANDOLT
UND NORA GÜDEMANN
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ine Delegation der Nationalen
Kommission zur Verhütung
von Folter (NKVF) hat im Au-

gust 2017 unangemeldet die beiden
Sicherheitsabteilungen im Gefängnis
Lenzburg besucht. Die Delegation
überprüfte die Umsetzung ihrer 2012
abgegeben Empfehlungen. Insgesamt
habe die Kommission einen positiven
Eindruck erhalten, heisst es im Be-
richt. Trotzdem wurden einige Punk-
te bemängelt. Die Delegation stellte
fest, dass sich mit einer Ausnahme
alle Personen wegen Fluchtgefahr in
der Sicherheitsabteilung aufhielten.
Nach Ansicht der NKVF sollten Ein-
weisungen in eine Hochsicherheits-
abteilung aber nur bei Vorliegen ei-

E ner «erheblichen Fremdgefährdung»
angeordnet werden. Landammann Alex
Hürzeler schreibt in der Stellungnahme
des Kantons, die Empfehlung werde
«grundsätzlich bereits so umgesetzt».
Allerdings lasse das «Merkblatt des
Strafvollzugskonkordats der Nordwest-
und Innerschweiz eine Einweisung in ei-
ne Hochsicherheitsabteilung auch bei
blosser Fluchtgefahr ausdrücklich zu».
Diese Möglichkeit sollte weiterhin offen
stehen, um «ausnahmsweise ganz be-
sonders fluchtgefährliche Gefangene si-
cher inhaftieren zu können». Auch an
der Telefonpraxis will der Kanton «aus
Sicherheits- und Betriebsgründen» fest-
halten. Ausserdem habe eine Umfrage
bei den Gefangenen ergeben, dass kein

Änderungsbedarf bestehe, heisst es in
der Stellungnahme. Die Häftlinge im
Sicherheitstrakt dürfen 30 Minuten pro
Woche mit Angehörigen oder Partnern
telefonieren, wenn sie dies drei Tage
im Voraus anmelden. Das empfindet
die Kommission als restriktiv. Wenn
Häftlinge im Sicherheitstrakt Besuch
empfangen, werden systematisch
Trennscheiben eingesetzt. Die NKVF
empfiehlt, auch Besuche ohne Trenn-
scheibe zu ermöglichen, «sofern aus Si-
cherheitsgründen möglich». Auch dar-
an will der Kanton nichts ändern: «Wä-
ren Besuche ohne Trennscheiben zu
verantworten, müsste der Gefangene
sofort in den Normalvollzug versetzt
werden», schreibt die Regierung. (NLA)

KOMMISSION ZUR VERHÜTUNG VON FOLTER (NKVF)

Kanton hält trotz Kritik an restriktiver Telefonpraxis fest

Zeljko J. wurde zweimal des Mordes
schuldig gesprochen und verbrachte
2006 Tage in Haft, rund fünfeinhalb
Jahre. Doch Anfang April hob das
Bundesgericht in einem spektakulä-
ren Entscheid das Mordurteil des
Aargauer Obergerichts auf. Gemäss
Bundesgericht gab es keine Beweise,
dass der Bosnier vor sechs Jahren in
einer Werkstatt in Gränichen den
damals 31-jährigen David M. erschos-
sen hatte (die AZ berichtete). Zeljko
J. wurde nach dem Freispruch sofort
aus der Haft entlassen. Für die Zeit
hinter Gittern hat der Mann laut
Strafprozessordnung eine «angemes-
sene» Entschädigung zugute.

Wie Tele M1 berichtet, hat das
Obergericht die Summe nun festge-
legt. Zeljko J. erhält 275 000 Franken
Haftentschädigung. Der renommier-
te Aargauer Anwalt Urs Oswald
meint gegenüber dem TV-Sender,
die Entschädigung von unter 150
Franken pro Hafttag sei verhältnis-
mässig gering. Je nach Ansatz hätte
diese auch höher ausfallen können.
Die heutige Verteidigerin des Bosni-
ers betont, ihr Klient wolle jetzt end-
lich nach vorne schauen. Allerdings
lässt sie offen, ob er die gerichtlich
festgelegte Entschädigungssumme
akzeptiert. Man müsse das Urteil zu-
erst im Detail noch analysieren.

Laut Bundesgericht sind 300
Franken Haftentschädigung pro Tag
der Maximalbetrag. Das Minium
liegt bei 100 Franken. Der frühere
Verteidiger des vermeintlichen Kil-
lers forderte einst eine Entschädi-
gung von 584 000 Franken. Das war
noch, bevor Zeljko J. in zweiter In-
stanz schuldig gesprochen wurde.

Der Freispruch vor Bundesgericht
hat auch Folgen für die Hinterbliebe-
nen des Mordopfers, die Witwe und
den Sohn: Das Bundesgericht hat
nicht nur ihre Zivilansprüche abge-
wiesen, sondern ihnen auch 1500
Franken Gerichtskosten sowie die
Hälfte der 3000 Franken Parteient-
schädigung für Zeljko J.s Anwältin
auferlegt. Der Mordfall Gränichen
bleibt damit ungeklärt. (AZ)

Mordfall Gränichen

Der vermeintliche
Killer erhält jetzt
275 000 Franken
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